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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1993

Norm

ASVG §175 Abs3 Z4

Rechtssatz

Die Arbeiten, durch die in einem landwirtschaftlichen Nebengebäude eine neue Wohnung für den

Ausgedingsberechtigten geschaffen werden soll, stehen unter Unfallversicherungsschutz.

Entscheidungstexte

10 ObS 2/93
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